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BFH-Urteil vom 20.4.2006 – III R 1/05
1.  Durchgehandelte und erschlossene Objekte 
sind gleichermaßen Zählobjekte für die Bestim-
mung des gewerblichen Grundstückshandels; 
hinsichtlich der sog. Drei-Objekt-Grenze sind sie 
zu addieren.
2  Gewerblicher Grundstückshandel kann auch 
vorliegen, wenn auf die Veräußerung des ersten 
Objektes eine mehr als zweijährige inaktive 
Phase folgt, in der die späteren Grundstücksge-
schäfte noch nicht konkret absehbar sind und 
während der keine Grundstücke im Umlaufver-
mögen gehalten werden.
3.  Eine Erklärung über den Gewerbesteuermess-
betrag ist – bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist 
– auch dann abzugeben, wenn sich die Gewerb-
lichkeit der ersten Veräußerung erst rückbli-
ckend aus dem Zusammenhang mit Grund-
stücksgeschäften in späteren Jahren ergibt. . . . . 28

BFH-Urteil vom 5.10.2006 – VII R 63/05
1. Ein hinreichender Anlass für Ermittlungen der 
Steuerfahndung zur Aufdeckung unbekannter 
Steuerfälle nach § 93, § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
AO kann auch dann vorliegen, wenn bei Betrieb-
sprüfungen Steuerverkürzungen aufgedeckt 
worden sind, die durch bestimmte für die Berufs-
gruppe typische Geschäftsabläufe begünstigt 
worden sind. Eine nur geringe Anzahl bereits 
festgestellter Steuerverkürzungen allein steht 
dann der Aufnahme von Vorfeldermittlungen 
nicht entgegen.
2. Die Befragung Dritter, auch wenn sie mit den 
möglichen Steuerverkürzern in keiner unmittel-
baren Beziehung stehen, ist – ohne dass es eines 
Anlasses in ihrer Person oder Sphäre bedürfte 
– gerechtfertigt, wenn die Steuerfahndung auf-
grund ihrer Vorerkenntnisse nach pflichtge-
mäßem Ermessen zu dem Ergebnis gelangt, dass 
die Auskunft zu steuererheblichen Tatsachen zu 
führen vermag.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

BFH-Urteil v. 18.10.2006 – IX R 7/04
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äußerung i.S. des § 23 EStG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

BFH-Urteil vom 18.10.2006 – IX R 28/05
Die Beschränkung des Verlustausgleichs bei 
privaten Veräußerungsgeschäften i.S. des § 23 
Abs. 1 Nr. 2 EStG durch § 23 Abs. 3 Satz 8 EStG 
ist verfassungsgemäß.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

BFH-Urteil vom 18.10.2006 – IX R 5/06
§ 23 Abs. 1 Sätze 2 und 3 EStG i.d.F. des StEntlG 
1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGB. I 1999, 
402) sind auf Entnahmen vor dem 1. Januar 1999 

Steuerrechtsprechung
Folgende Entscheidungen des BFH wurden besprochen:

nicht anzuwenden (gegen BMF-Schreiben vom 
5. Oktober 2000, BStBl. I 2000, 1383, Tz. 1).  . . . . . 60
BFH-Urteil vom 7.11.2006 – VI R 58/04
Im Rahmen einer Betriebsveranstaltung an alle 
Arbeitnehmer überreichte Goldmünzen unter-
liegen nicht der Pauschalierungsmöglichkeit des 
§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

BFH-Urteil vom 20.11.2006 – VIII R 97/02
Kursgewinne aus der Veräußerung von Reverse 
Floatern sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 
EStG steuerpflichtig. Die Vorschrift ist im Wege 
der teleologischen Reduktion bzw. verfassungs-
konformen Auslegung tatbestandlich dahin ein-
zugrenzen, dass die Regelung auf solche Wertpa-
piere keine Anwendung findet, bei denen keine 
Vermengung zwischen Ertrags- und Vermögense-
bene besteht und bei denen eine Unterscheidung 
zwischen Nutzungsentgelt und Kursgewinn ohne 
größeren Aufwand möglich ist. . . . . . . . . . . . . . . . . 94

BFH-Urteil vom 20.11.2006 – VIII R 43/05
Der Ansatz der Marktrendite setzt nach Wortlaut 
und Systematik von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 2 
EStG voraus, dass eine (vorhandene) Emissions-
rendite nicht nachgewiesen werden kann.  . . . . . 95

BFH-Urteil vom 22.11.2006 – X R 1/05
1.  Aufwendungen für einen zugleich als Büro-
arbeitsplatz und als Warenlager betrieblich ge-
nutzten Raum unterliegen der Abzugsbeschrän-
kung für häusliche Arbeitszimmer, wenn der 
Raum nach dem Gesamtbild der Verhältnisse, 
vor allem aufgrund seiner Ausstattung und Funk-
tion, ein typisches häusliches Büro ist und die 
Ausstattung und Funktion des Raumes als Lager 
dahinter zurücktritt.
2.  Wird der betrieblich genutzte Raum nicht 
überwiegend durch seine Funktion und Ausstat-
tung als häusliches Büro geprägt, so ist bei der 
Berechnung der Raumkosten der betriebliche 
Nut zungsanteil im Verhältnis der Fläche des Rau-
mes zur Gesamtfläche aller Räume des Gebäu-
des einschließlich der Nebenräume zu ermitteln 
(Fortführung des Senatsurteils vom 5. September 
1990 X R 3/89, BFHE 161, 549, BStBl II 1991, 389).. 125

BFH-Urteil vom 29.11.2006 – I R 46/05
Für ein bei der Ausgabe einer verbrieften festver-
zinslichen Schuldverschreibung mit bestimmter 
Laufzeit vereinbartes Disagio ist in der Steuerbi-
lanz ein Rechnungsabgrenzungsposten zu akti-
vieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

BFH-Urteil vom 13.12.2006 – VIII R 79/03
Erträge aus der Rückzahlung von DAX-Zertifi-
katen sind gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 2 Satz 1 



X

Nr. 4 Satz 1 Buchst. c Alternative 2, Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 Satz 4 EStG steuerpflichtig. . . . . . . . . . . . . . . 94

BFH-Urteil vom 13.12.2006 – VIII R 62/04
Verluste aus der Veräußerung von sog. Argenti-
nien-Anleihen sind nicht steuerbar.  . . . . . . . . . . . 95
BFH-Urteil vom 13.12.2006 – VIII R 6/05
Der Veräußerungserlös aus Down-Rating-Anlei-
hen ist nicht gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 
Buchst. c 2. Alternative, § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
Satz 2 EStG nach Maßgabe der Marktrendite 
steuerbar.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

BFH-Urteil vom 19.12.2006 – VII R 46/05.
1. Die Finanzbehörden sind grundsätzlich berech-
tigt, von einer Rechtsanwaltskammer Auskünfte 
über für die Besteuerung erhebliche Sachver-
halte eines Kammermitglieds einzuholen; die 
Vorschriften der Berufsordnung über die Ver-
schwiegenheitspflicht des Kammervorstandes 
stehen dem nicht entgegen.
2. Ein solches Auskunftsersuchen ist auch im 
Vollstreckungsverfahren zulässig.
3. Es ist nicht unverhältnismäßig oder unzumut-
bar, wenn das FA für Zwecke der Zwangsvollstre-
ckung eine Rechtsanwaltskammer zur Auskunft 
über die Bankverbindung eines Kammermit-
glieds auffordert, sofern diesbezügliche Aufklä-
rungsbemühungen beim Vollstreckungsschuld-
ner erfolglos waren.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

BFH-Urteil vom 20.12.2006 – I R 13/06
1.  Eine Freistellungsbescheinigung des (vorma-
ligen) Bundesamtes für Finanzen (heute: Bundes-
zentralamt für Steuern), wonach bestimmte 
Ka pi talerträge (hier: Dividenden einer Tochter-
gesellschaft) von der Kapitalertragsteuer aus-
genommen sind, die dem Empfänger in einem 
bestimmten Zeitraum „zufließen“, ist regelmäßig 
so auszulegen, dass damit der jeweilige kapital-
ertragsteuerrechtliche Zuflusszeitpunkt gemeint 
ist.
2.  Eine Dividende gilt dem Gesellschafter auch 
dann gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 EStG 1990 als am 
Tag nach dem Gewinnausschüttungsbeschluss 
zugeflossen, wenn dieser bestimmt, die Aus-
schüttung solle nach einem bestimmten Tag 
(hier: „nach dem 30. Juni 1996“) erfolgen.
3.  Hat eine inländische Tochtergesellschaft an 
ihre im EU-Ausland ansässige Muttergesellschaft 
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vor dem 30. Juni 1996 zugeflossen und wurde 
die auf sie entfallende Quellensteuer von 5 v.H. 
nicht einbehalten und abgeführt, so haftet die 
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Haftungsverfahren ist nicht zu prüfen, inwiefern 
die Besteuerung der Muttergesellschaft mit Ge-
meinschaftsrecht vereinbar ist.  . . . . . . . . . . . . . . . 221

BFH-Urteil vom 10.1.2007 – I R 53/06
Die Summe des Gewinns und der Hinzurech-
nungen ist nicht gemäß § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 
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abziehbaren Betriebsausgaben in Höhe von 5 v.H.
der nach § 8b Abs. 1 KStG 2002 steuerfreien Be-
züge zu kürzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

BFH-Urteil vom 11.1.2007 – VI R 8/05
Aufwendungen für Fachkongresse können als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit abziehbar sein, wenn ein 
konkreter Zusammenhang mit der Berufstätig-
keit besteht. Dies ist im Rahmen einer Gesamt-
würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu be-
stimmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

BFH-Urteil vom 18.1.2007 – IV R 53/05
Die Bestellung eines gemeinsamen Empfangs-
bevollmächtigten i.S. des § 183 Abs. 1 Satz 1 AO 
durch die Feststellungsbeteiligten wirkt regel-
mäßig auch für künftige Bescheide in Feststel-
lungsverfahren, und zwar auch soweit diese zu-
rückliegende Feststellungszeiträume betreffen.. 157

BFH-Urteil vom 1.2.2007 – VI R 25/03
Bewirtungsaufwendungen eines angestellten 
Geschäftsführers mit variablen Bezügen anläss-
lich einer ausschließlich für Betriebsangehörige 
im eigenen Garten veranstalteten Feier zum 25-
jährigen Dienstjubiläum können Werbungskos-
ten sein.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

BFH-Urteil vom 22.2.2007 – IX R 45/06
Der Formunwirksamkeit eines unter nahen An-
gehörigen abgeschlossenen Vertrages kommt 
eine Indizwirkung gegen dessen steuerrecht-
liche Anerkennung zu (Anschluss an BFH-Urteil 
vom 7. Juni 2006 IX R 4/04, BFH/NV 2006, 2162). 223

BFH-Urteil vom 15.3.2007 – VI R 31/05
1.  Die Rechtsprechung des BFH, nach der eine 
doppelte Haushaltsführung auch dann anerkannt 
werden kann, wenn Personen, die an verschie-
denen Orten wohnen und dort arbeiten, nach 
der Eheschließung eine der beide Wohnungen 
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Fall auf nicht eheliche Lebensgemeinschaften zu 
übertragen. 
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Im Rahmen der Einkunftsart Vermietung und Ver-
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positive Ergebnisse vorgesehen ist (Abgrenzung 
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Aufwendungen eines Grundstückserwerbers 
zur Befriedigung eines den Kaufvertrag nach § 3 
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schäftigungsort wohnt, an einem anderen Ort 
einen eigenen Hausstand, besteht mit zuneh-
mender Dauer besonderer Anlass zu prüfen, wo 
sich sein Lebensmittelpunkt befindet.
2.  Unterkunftskosten am Beschäftigungsort sind 
notwendig i.S. von § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 1 
EStG, wenn sie den Durchschnittsmietzins einer 
60 qm-Wohnung am Beschäftigungsort nicht 
überschreiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

BFH-Urteil vom 18.9.2007 – IX R 42/05
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er beabsichtigte, die angelegten Beträge wiede-
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2.  Die Verlustausgleichsbeschränkung des § 22 
Nr. 3 Satz 3 EStG ist verfassungsgemäß.
3. Der BFH muss den Rechtsstreit nicht nach § 74 
FGO wegen eines beim BVerfG anhängigen Ver-
fahrens aussetzen, das die Verfassungsmäßigkeit 
einer auch für den Rechtsstreit einschlägigen 
Norm betrifft, wenn das FA die Steuer deshalb 
im Einvernehmen mit dem Kläger gemäß § 165 
AO vorläufig festsetzt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375


